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Stadt Haan 
Die Bürgermeisterin 

Beschlussvorlage 
Nr. 10/144/2023 

Haupt- und Personalamt 
10.10.2023 

öffentlich 

 
 

Beratungsfolge  

Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt 
Sitzungstermin 

 

Rat  
 

24.10.2023 

Jugendhilfeausschuss  
 

28.11.2023 

Ausschuss für Digitalisierung, Organisation und 
Personal  
 

30.11.2023 

Haupt- und Finanzausschuss  
 

05.12.2023 

Rat  
 

12.12.2023 

 
 
Stellenplan 2024 
hier: Aufnahme von drei Stellen Kita-Helfer_innen mit jeweils 0,8 VZÄ  im  
Stellenplan 2024 
 
 
 

Beschlussvorschlag: 

 
Der Rat der Stadt Haan stimmt der Einrichtung von drei Stellenanteilen „Kita-
Helfer_innen“ mit jeweils 0,8 VZÄ (S 2) und somit einem Stellenanteil von insgesamt 
2,4 VZÄ im Stellenplan 2024 mit KW-Vermerk zu. 
 
 

Sachverhalt: 

 
Das Kita-Helfer_innen-Programm wird laut Mitteilung des Ministerium für Kinder, 
Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration (MKFFI) mit dem neuen 
Haushaltsplan des Landes NRW für 2024 – vorbehaltlich der Zustimmung des 
Haushaltsgesetzgebers – finanziell bis zum Ende des KGJ 2024/2025 gesichert und 
ist darüber hinaus in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 enthalten. 
 
Damit kommt NRW einer immer wieder gestellten Forderung nach und sichert das 
erfolgreiche Programm dauerhaft ab. Im Landeshaushalt sind dafür 140 Millionen 
Euro veranschlagt. Die Kita-Helferinnen und Kita-Helfer erhalten somit eine 
dauerhafte Beschäftigungsperspektive und können so das pädagogische Personal in 
den Kindertageseinrichtungen bei alltäglichen, nicht-pädagogischen Arbeiten 
weiterhin entlasten. 
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Ziel ist darüber hinaus, das Kita-Helfer_innen-Programm langfristig im KiBiz 
gesetzlich zu verankern. 
Zu den jährlichen Landeszuschüssen in Höhe von ca. 20.000 Euro (gemäß 
Hochrechnung der Fördergelder 2023) je Kita muss die Stadt Haan einen 10-
prozentigen Eigenanteil in Höhe von 2.000 Euro leisten. 
 
An den drei Stellenanteilen von jeweils 0,8 VZÄ soll ein KW-Vermerk angebracht 
werden, da die Förderung bislang vom Land nur bis Ende 2025 genehmigt ist.  
 
 

Finanz. Auswirkung: 

 
Personalkosten 6.000 € p.a.  
 
 
Nachhaltigkeitseinschätzung: 
 
keine Auswirkungen  
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